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Von der Baudirektion genehmigt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am

Namens der Gemeindeversammlung
Der Präsident: Der Schreiber:

Antrag an die Gemeindeversammlung

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: ARE, GIS Kanton Zürich vom 15. September 2023

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen 
Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der 
Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb für 
deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.
Bearbeitung: Salome Metzger, Anita Suter
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Gebäude die bei Abbruch als Ersatzbau gemäss 
Art.4 ,Abs.1 oder als Neubau gemäss Art. 5 
wieder erstellt werden können 

Kernzonen - Abgrenzung 

Exemplar des 
Amtes für Haumplat....... 

r m 	 Kanton "Zürjc 

Germahnde \ 

Yist 2500 (Orig inalmassstab) 

0 	50 	100 	150 	200 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatssceiber 

i) 

Sachbearbeiter Sti %in'r » 20.1.1983 Anne ,ingw 16.2.83 Auttran Nr 	1550 

Gezeiehnet AN Pldwir I 	'' 30/42 Atuidtw 
Gepr uh Datum 


	Kernzonenplan (Festsetzung vom 02.04.2024)
	Kernzonenplan (RRB 0184/85 vom 16.01.1985)

